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E I N L A D U N G

ZURZUR

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNGEINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG

VOMVOMVOM

DONNERSTAG, 11. JUNI 2026, 19.00 UhrDONNERSTAG, 1

MEHRZWECKHALLE WEISSENSTEIN

TRAKTANDEN

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. November 2025; 
Genehmigung

2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und der Rechnung 2025

3. Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Würenlingen
a) Umwandlung Genossenschaft in Aktiengesellschaft; Zustimmung
b) Erhöhung finanzielle Beteiligung Gemeinde; Zustimmung

4. Teiländerung Kulturlandplan, Materialabbauzone; Erweiterung Unterfeld 
Süd; Beschlussfassung

5. Elektrizitätsversorgung; Ersatz Trafostation 190 Althau
Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 276'000.00 exkl. MwSt.; 
Genehmigung

6. Verschiedenes / Umfrage

Vortrag Bundesamt für Energie (BFE)
Im Anschluss an die Einwohnergemeindeversammlung wird ein Vertreter des
Bundesamtes für Energie BFE über das Verfahren und den Stand im Sach-
planverfahren «geologisches Tiefenlager/BEVA» informieren.

Die BesucherInnen der Einwohnergemeindeversammlung erhalten aus erster 
Hand direkt von der Verfahrensleitung Informationen zum Sachplan geologi-
sches Tiefenlager, welcher in drei Etappen unterteilt ist, um eine transparente 
und faire Standortwahl zu gewährleisten.
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir freuen uns, Sie hiermit zu unserer Einwohnergemeindeversammlung ein-
zuladen.

Aktenauflage

Die Unterlagen zur Einwohnergemeindeversammlung liegen vom Donnerstag, 
28. Mai bis Donnerstag, 11. Juni 2026, während den ordentlichen Öffnungszei-
ten im Büro der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf oder können ab der 
Website www.wuerenlingen.ch/politik heruntergeladen werden.

Stimmrechtsausweis

Ihr persönlicher Stimmrechtsausweis ist auf der Rückseite dieser Broschüre 
abgedruckt. Wollen Sie bitte diesen Ausweis abtrennen und persönlich am Ein-
gang zum Versammlungslokal abgeben.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN
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Erläuterungen und Anträge 
 
 

 
Zu Traktandum 1: Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 

vom 13. November 2025; Genehmigung 
 

 
 
Die Protokollprüfungskommission hat das Protokoll der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 13. November 2025 geprüft. Diese wird an der Einwohner-
gemeindeversammlung über das Prüfungsergebnis orientieren und den ent-
sprechenden Antrag stellen. 
 
 
 
 
 

 
Zu Traktandum 2: Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und der  

Jahresrechnung 2025 
 

 
Einwohnergemeinde Würenlingen 
 
Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde weist einen Umsatz von 39.2 
Mio. Franken aus. Die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen 
übertrafen die Budgeterwartungen, wodurch der Fiskalertrag um 1.5 Mio. Fran-
ken über dem Budgetziel lag. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Ertrag um 
rund 1.0 Mio. Franken. 
 
Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde ohne Werke weist ein Defizit 
von CHF 345'648.45 aus. Dieses Ergebnis fällt um 0.6 Mio. Franken besser 
aus als veranschlagt. Hauptgründe dafür sind die wirtschaftliche Erholung des 
Fonds und die hohen Steuereinnahmen. Gleichzeitig sind die Kosten im Sozial- 
und Gesundheitsbereich erneut gestiegen, was sich leider kaum beeinflussen 
lässt. 
 
Bestand Depot Einwohnergemeinde 
 
Stand per 01.01.2025 Veränderung Stand per 31.12.2025 
CHF 15‘296‘141.00 + CHF 1‘043‘610.00 CHF 16‘339‘751.00 

 
Für jeden Betrieb sowie für den steuerfinanzierten Teil der Gemeinderechnung 
wird ein dreistufiger Ergebnisausweis erstellt (siehe nachfolgende Zusammen-
fassung). Die betriebsnotwendigen Abschreibungen sind im Aufwand enthal-
ten. Ein positives Ergebnis der Erfolgsrechnung weist auf eine ausreichende 
Ertragskraft hin und stärkt das Eigenkapital. 
 
 
 



3

 

 5 von 13 

Erläuterungen und Anträge 
 
 

 
Zu Traktandum 1: Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 

vom 13. November 2025; Genehmigung 
 

 
 
Die Protokollprüfungskommission hat das Protokoll der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 13. November 2025 geprüft. Diese wird an der Einwohner-
gemeindeversammlung über das Prüfungsergebnis orientieren und den ent-
sprechenden Antrag stellen. 
 
 
 
 
 

 
Zu Traktandum 2: Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und der  

Jahresrechnung 2025 
 

 
Einwohnergemeinde Würenlingen 
 
Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde weist einen Umsatz von 39.2 
Mio. Franken aus. Die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen 
übertrafen die Budgeterwartungen, wodurch der Fiskalertrag um 1.5 Mio. Fran-
ken über dem Budgetziel lag. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Ertrag um 
rund 1.0 Mio. Franken. 
 
Das operative Ergebnis der Einwohnergemeinde ohne Werke weist ein Defizit 
von CHF 345'648.45 aus. Dieses Ergebnis fällt um 0.6 Mio. Franken besser 
aus als veranschlagt. Hauptgründe dafür sind die wirtschaftliche Erholung des 
Fonds und die hohen Steuereinnahmen. Gleichzeitig sind die Kosten im Sozial- 
und Gesundheitsbereich erneut gestiegen, was sich leider kaum beeinflussen 
lässt. 
 
Bestand Depot Einwohnergemeinde 
 
Stand per 01.01.2025 Veränderung Stand per 31.12.2025 
CHF 15‘296‘141.00 + CHF 1‘043‘610.00 CHF 16‘339‘751.00 

 
Für jeden Betrieb sowie für den steuerfinanzierten Teil der Gemeinderechnung 
wird ein dreistufiger Ergebnisausweis erstellt (siehe nachfolgende Zusammen-
fassung). Die betriebsnotwendigen Abschreibungen sind im Aufwand enthal-
ten. Ein positives Ergebnis der Erfolgsrechnung weist auf eine ausreichende 
Ertragskraft hin und stärkt das Eigenkapital. 
 
 
 



4

 

 6 von 13 

 
 
Alle Investitionen konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die Investiti-
onsrechnung der Einwohnergemeinde sowie der Werke zeigen Gesamtausga-
ben in der Höhe von 3.08 Mio. Franken. Als Einnahmen konnten 1.0 Mio. Fran-
ken verbucht werden. 
 
Die Bilanz weist ein Verwaltungsvermögen von 98.5 Mio. Franken aus, wovon 
24.0 Mio. Franken den Spezialfinanzierungen zugeordnet sind. Das Eigenkapi-
tal beträgt 124.3 Mio. Franken, davon entfallen 50.9 Mio. Franken auf die Be-
triebe. 
 
Die Spezialfinanzierungen für Abwasserbeseitigung, Abfallbewirtschaftung und 
Elektrizitätswerk (Netz), schliessen mit einem positiven operativen Ergebnis 
ab. Die Wasserversorgung, Elektrizitätswerk (Übriges/Handel sowie Fern-
wärme) verzeichnen einen Aufwandüberschuss. Alle Werke sind schuldenfrei 
und verfügen gegenüber der Einwohnergemeinde über ein Guthaben. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die finanzielle Lage der Gemeinde 
Würenlingen ist sehr gut. Sowohl die Eigenwirtschaftsbetriebe als auch der 
steuerfinanzierte Teil der Gemeinderechnung sind vollständig mit eigenen Mit-
teln finanziert. Das Jahresergebnis fällt deutlich besser aus als budgetiert, was 
vor allem auf die hohen Steuereinnahmen und den Fondsabschluss zurückzu-
führen ist. Die stetig steigenden, nur begrenzt beeinflussbaren Kosten im So-
zial- und Gesundheitsbereich belasten die Jahresrechnung jedoch weiterhin. 
 
Nachfolgend je 

- Ein Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen und nach Kos-
tenart 

- Eine Zusammenfassung der Investitionsrechnung 
- Eine Übersicht der Ergebnisse 
- Das Ergebnis ohne Betriebe mit Vergleich Budget und Vorjahr 

 
 
Der detaillierte Ausdruck der Rechnungsunterlagen ist auf der Website der Ge-
meinde unter https://www.wuerenlingen.ch/politik/gemeindeversammlung ver-
fügbar. Auf Wunsch stellt Ihnen die Abteilung Finanzen ein Exemplar zu. 
 
Bilanzprüfung durch externe Revisionsstelle 
Die externe Prüfungsstelle BDO AG, Aarau, hat im April 2026 die Rechnungs-
prüfung vorgenommen. Die Finanzkommission und der Gemeinderat wurden 
mit Bericht orientiert. 
 
Die Finanzkommission wird an der Einwohnergemeindeversammlung über das 
Prüfungsergebnis orientieren und den entsprechenden Antrag stellen. 
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Zu Traktandum 3: Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Würenlin-

gen GWW; 
 a) Umwandlung Genossenschaft in Aktiengesell-

schaft; Zustimmung 
 b) Erhöhung finanzielle Beteiligung Gemeinde; Zu-

stimmung 
 

 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Würenlingen ist mitbeteiligt an der Gemeinnützigen Wohnbau-
genossenschaft Würenlingen (GWW). Diese wurde 1994 gegründet mit dem 
Ziel, in Würenlingen eine Liegenschaft mit günstigem Wohnraum zu erstellen . 
Diese Liegenschaft steht an der Tegerfelderstrasse 11 und umfasst 18 Woh-
nungen in einfachem Ausbau mit günstigen Mieten.  
 
Die GWW soll nun umgewandelt werden in eine Aktiengesellschaft (AG), da 
sich der Sinn und Zweck im Laufe der Jahre verändert hat und eine AG mehr 
Möglichkeiten bietet im finanziellen Bereich. Der Sinn und Zweck der neuen 
Wohnbaugesellschaft Würenlingen AG bleibt in den neuen Statuten erhalten. 
Die Wohnungen sollen einfach und günstig bleiben und Personen mit reduzier-
ten finanziellen Mitteln aus unserer Gemeinde werden bevorzugt.  
 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 14. Oktober 2025 der Umwandlung 
zugestimmt, da er die Vorteile sieht, das Kapital besser zu bewirtschaften und 
die Sicherheit gegeben ist, dass sich der Sinn der Genossenschaft nicht än-
dert. Diese Umwandlung muss aber nach Gemeindegesetz von der Gemeinde-
versammlung genehmigt werden. Dies beinhaltet auch die Zusage zur Erhö-
hung der finanziellen Beteiligung der Gemeinde von CHF 20'000.00 in Anteil-
scheinen auf CHF 22'050.00 in Aktien.  
 
Umwandlung: 
 Bisher Neu 
Form Genossenschaft AG 
Hauptanliegen Förderung der Mitglie-

der 
Angebot erhalten 

Stimmverteilung 1 Person = 1 Stimme Stimmen nach Aktien 
Dividenden max. 6% Dividende Keine Beschränkung 
   

 
 
Anträge: 
 
a) Die Einwohnergemeindeversammlung wolle der Umwandlung der bisheri-

gen Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Würenlingen (GWW) in die 
Aktiengesellschaft Wohnbaugesellschaft Würenlingen AG zustimmen. 
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Zu Traktandum 3: Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Würenlin-

gen GWW; 
 a) Umwandlung Genossenschaft in Aktiengesell-

schaft; Zustimmung 
 b) Erhöhung finanzielle Beteiligung Gemeinde; Zu-

stimmung 
 

 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Würenlingen ist mitbeteiligt an der Gemeinnützigen Wohnbau-
genossenschaft Würenlingen (GWW). Diese wurde 1994 gegründet mit dem 
Ziel, in Würenlingen eine Liegenschaft mit günstigem Wohnraum zu erstellen . 
Diese Liegenschaft steht an der Tegerfelderstrasse 11 und umfasst 18 Woh-
nungen in einfachem Ausbau mit günstigen Mieten.  
 
Die GWW soll nun umgewandelt werden in eine Aktiengesellschaft (AG), da 
sich der Sinn und Zweck im Laufe der Jahre verändert hat und eine AG mehr 
Möglichkeiten bietet im finanziellen Bereich. Der Sinn und Zweck der neuen 
Wohnbaugesellschaft Würenlingen AG bleibt in den neuen Statuten erhalten. 
Die Wohnungen sollen einfach und günstig bleiben und Personen mit reduzier-
ten finanziellen Mitteln aus unserer Gemeinde werden bevorzugt.  
 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 14. Oktober 2025 der Umwandlung 
zugestimmt, da er die Vorteile sieht, das Kapital besser zu bewirtschaften und 
die Sicherheit gegeben ist, dass sich der Sinn der Genossenschaft nicht än-
dert. Diese Umwandlung muss aber nach Gemeindegesetz von der Gemeinde-
versammlung genehmigt werden. Dies beinhaltet auch die Zusage zur Erhö-
hung der finanziellen Beteiligung der Gemeinde von CHF 20'000.00 in Anteil-
scheinen auf CHF 22'050.00 in Aktien.  
 
Umwandlung: 
 Bisher Neu 
Form Genossenschaft AG 
Hauptanliegen Förderung der Mitglie-

der 
Angebot erhalten 

Stimmverteilung 1 Person = 1 Stimme Stimmen nach Aktien 
Dividenden max. 6% Dividende Keine Beschränkung 
   

 
 
Anträge: 
 
a) Die Einwohnergemeindeversammlung wolle der Umwandlung der bisheri-

gen Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Würenlingen (GWW) in die 
Aktiengesellschaft Wohnbaugesellschaft Würenlingen AG zustimmen. 
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Zu Traktandum 4: Teiländerung Kulturlandplan, Materialabbauzone  
  Erweiterung Unterfeld Süd; Beschlussfassung 

 

 
Ausgangslage 
 
Die Aarvia Bau AG betreibt seit Mitte der sechziger Jahre in der Gemeinde 
Würenlingen eine Materialabbaustelle. Fortlaufend mit dem Kiesabbau wird die 
Grube mit unverschmutztem Aushub wiederaufgefüllt und rekultiviert.  
 
Über den aktuellen Abbau (Abbauetappen 4 bis 7), die Wiederauffüllung und 
die Erstellung der Endgestaltung (Rekultivierung) besteht die Baubewilligung 
der Gemeinde Würenlingen vom 18. November 2008. Integrierter Bestandteil 
dieser Baubewilligung ist die kantonale Zustimmung der Abteilung für 
Baubewilligungen vom 24. Oktober 2008, die Abbaubewilligung der Abteilung 
für Umwelt vom 7. Oktober 2008 und die UVB-Beurteilung vom 11. August 
2008. Die älteren Abbauetappen 2 und 3 sind in der Abbaubewilligung der 
Abteilung für Umwelt vom 24. Oktober 1994 geregelt. Die Abbaureserven des 
heute bewilligten Abbaugebiets «Unterfeld» reichen noch bis ca. 2028.  
 
Im Richtplan des Kantons Aargau ist direkt angrenzend an das heute bewilligte 
Abbaugebiet «Unterfeld» das Gebiet «Unterfeld Süd» eingetragen. Mit 
Beschluss des Grossen Rats des Kanton Aargaus vom 11. Juni 2024 wurde 
das Gebiet «Unterfeld Süd» im Richtplan als Materialabbaugebiet von 
kantonaler Bedeutung festgesetzt. Eine Festsetzung im Richtplan als 
Materialabbaugebiet von kantonaler Bedeutung ist eine Voraussetzung für den 
abschliessenden Vorprüfungsbericht des Nutzungsplanverfahrens. Das 
Nutzungsplanverfahren und das nachfolgende Baubewilligungsverfahren 
beansprucht einen Planungshorizont von mehreren Jahren (ca. 3 bis 5 Jahre). 
Deshalb wurden bereits während dem Richtplanverfahren die Unterlagen zur 1. 
Vorprüfung eingereicht. 
 
Die Betreiberin der Materialabbaustelle beabsichtigt die bestehende 
Materialabbaustelle «Unterfeld» mit dem Gebiet «Unterfeld Süd» zu erweitern. 
Das Materialabbaugebiet «Unterfeld Süd» ist im Richtplan als Festsetzung 
eingetragen. Mit dieser Erweiterung soll nach dem Abbau des Gebietes 
«Unterfeld» (ca. 2028) der Rohstoff-Bedarf für die nächsten ca. 9 Jahre 
gesichert werden. 
 
Für eine Weiterführung des Materialabbaus mit Wiederauffüllung im 
Erweiterungsgebiet «Unterfeld Süd» ist eine entsprechende Materialabbau-
zone im Kulturlandplan Voraussetzung. Mit der vorliegenden Teiländerung 
Kulturlandplan wird die Voraussetzung für das nachfolgende Baubewilligungs-
verfahren geschaffen. 
 
Aus der Vernehmlassung und Mitwirkung resultierte eine Zustimmung. Die 
Anliegen betrafen Auswirkungen auf die Bauzone. Soweit Anträge vorliegen, 
sind diese in den nachgeordneten Verfahren (Baugesuch mit Umwelt- 
verträglichkeitsprüfung) zu bearbeiten. 
 

 

 8 von 13 

b) Die Einwohnergemeindeversammlung stimmt der Erhöhung der finanziellen 
Beteiligung der Gemeinde von bisher CHF 20'000.00 (Anteilscheinkapital) 
auf neu CHF 22'050.00 (Aktienkapital) zu. 
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Die öffentliche Auflage wurde vom 9. März bis 7. April 2026 durchgeführt. 
Gegen die Teiländerung Kulturlandplan, Materialabbauzone «Erweiterung 
Unterfeld Süd» sind keine Einwendungen eingegangen. 
 
Gemäss § 25 Baugesetz wird die Teiländerung durch die Gemeindever-
sammlung beschlossen. Die kantonale Genehmigung erfolgt gemäss § 27 
Baugesetz durch den Regierungsrat. 
 
Plangrundlagen: 
 

 
 
Der Materialabbau ist in der bestehenden rechtskräftigen Bau- und Nutzungs-
ordnung unter dem § 28 beschrieben. Die Bestimmungen der Materialab-
bauzone werden übernommen bzw. bleiben unverändert bestehen. 
 
 
Antrag 
 
Die Gemeindeversammlung wolle die Teiländerung Kulturlandplan, Materialab-
bauzone «Erweiterung Unterfeld Süd» beschliessen. 
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Zu Traktandum 5: Elektrizitätsversorgung Würenlingen 
  Ersatz Trafostation 190 Althau 

Verpflichtungskredit in Höhe von 
CHF 276’000.00 exkl. MwSt.; Genehmigung 

 

 
Ausgangslage 
 
Die aktuelle Eigentümerin der ehemaligen Metobau-Liegenschaft ist die Pro-
cimmo SA mit Sitz in Zürich. Die Procimmo SA ist eine reine Dienstleistungs-
unternehmung im Bereich der Liegenschaftenverwaltung. Die bestehende 
Transformatorenstation TS 190 im Gebäude der ehemaligen Metobau befindet 
sich im Eigentum der Procimmo SA. 
 
Die Procimmo SA möchte die bestehende Transformatorenstation an die Ge-
meinde Würenlingen übergeben, da Betreiber von Mittelspannungsanlagen ge-
genüber dem ESTI entsprechende Verpflichtungen haben. 
 
Elektrizitätswerke unterliegen gegenüber privaten Besitzern von Transformato-
ren-Stationen deutlich strengeren Auflagen bezüglich der elektromagnetischen 
Verträglichkeit (OMEN). Die Einhaltung der Grenzwerte ist für Elektrizitäts-
werke um einiges strenger. Diese Grenzwerte können beim heutigen Standort 
nur eingehalten werden, wenn die bestehende Station mit sehr kostenintensi-
ven Abschirmblechen ausgestattet wird. Alternativ kann eine neue Transforma-
torenstation ausserhalb des Gebäudes mit ausreichendem Abstand erstellt 
werden. 
 
Bevor die Gemeinde die bestehende Transformatorenstation übernehmen 
könnte, müsste die Procimmo SA umfangreiche Investitionen tätigen. Die be-
stehenden Komponenten – Mittelspannungsanlage, Niederspannungsanlage 
sowie der Transformator - sind altersbedingt in einem schlechten Zustand und 
entsprechen nicht dem aktuellen Standard der Elektrizitätsversorgung Würen-
lingen. Derzeit befinden sich zwei Felder der Mittelspannungsanlage im Eigen-
tum der Gemeinde inklusive der dazugehörigen Mittelspannungsleitungen zur 
TS Rotho West und zur TS Formbeton. 
 
Argumente für den bisherigen Standort 
• Sanierung der bestehenden Anlagen (Transformator, Niederspannungs- 

und Mittelspannungsanlage sowie OMEN-Massnahmen) wären grundsätz-
lich möglich.  

• Die geschätzten Investitionskosten für eine Sanierung liegen bei rund    
CHF 110‘000 und wären somit kurzfristig günstiger als ein kompletter Neu-
bau.  

 
Argumente gegen den bisherigen Standort 
• Ungewisse Zukunft der Liegenschaft: 

Es ist unklar, wie sich die Nutzung des Gebäudes in Zukunft entwickelt.  
• Bei einer Totalsanierung oder Umnutzung könnte die Transformatoren-

station am heutigen Standort störend sein und müsste verlegt werden.  
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• Bei einem Neubau des Gebäudes würde sich die Station heute mittig im 
Gebäude befinden und müsste ebenfalls verschoben werden.  

• Beide Varianten würden deutlich höhere Kosten verursachen, da zusätzlich 
sämtliche Zu- und Ableitungen neu verlegt werden müssten.  

 
Lösung mit neuem Standort 
Um künftig von ihren Verpflichtungen entbunden zu sein und keine weiteren In-
vestitionen in eine Station mit ungewissem Standort tätigen zu müssen, würde 
die Procimmo SA, sich mit rund CHF 100’000 an einem neuen Projekt beteili-
gen. Eine entsprechende Absichtsvereinbarung wurde bereits von beiden Par-
teien unterzeichnet. Mit einem neuen Standort werden die elektromagneti-
schen Grenzwerte problemlos eingehalten. 
 
Zusätzlich ergeben sich weitere Vorteile: 
• Für zukünftige Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Streetboxen sowie 

der Metobau-Liegenschaft ist der neue Standort ideal.  
• Der Rohrblock wird beim Neubau bereits erweitert, sodass zukünftige Pro-

jekte ohne zusätzliche Tiefbauarbeiten realisiert werden können (gilt nur 
Richtung Metobau, Richtung Streetboxen existiert noch kein elektrischer 
Rohrblock). 

 
Ein alternativer Niederspannungsanschluss über die TS Industrie Nord (beim 
Jumbo) ist nicht möglich, da diese Station bereits entsprechend ausgelastet ist. 
 
 
Fazit 
Mit dem Bau einer neuen Transformatorenstation wird: 
• die Versorgungssicherheit erhöht 
• die Infrastruktur erneuert 
• eine zukunftsorientierte Netzplanung ermöglicht für Bau- und Energiepro-

jekte (z.B. Photovoltaik)  
 
Kostenübersicht 
 

Nr. Position Kosten in CHF 
1 Trafostation komplett 154’000 
2 Tiefbau 78’000  
3 Kabelarbeiten 44’000  
4 Summe gemäss Kostenschätzung +/- 10 % 276’000 
5 Beteiligung Procimmo SA -100’000  

 
Vorgehen / Projektablauf 
Im Herbst/Winter 2026/27 erfolgt die Ausführungsplanung sowie die Ausschrei-
bung der verschiedenen Arbeiten. Parallel dazu wird die notwendige Bewilli-
gung beim ESTI eingeholt. 
 
Der Baubeginn ist voraussichtlich ab Februar 2027 vorgesehen. Die Arbeiten 
sollen bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Während der Bauphase erfolgt 
die Versorgung der angeschlossenen Kundinnen und Kunden weitgehend un-
terbruchsfrei. Sollten geplante Unterbrüche notwendig sein, werden die be-
troffenen Kundinnen und Kunden frühzeitig darüber informiert. 
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Projektplan 

 
 
 
 
Antrag 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung genehmigt für den Ersatz der bisherigen 
Transformatorenstation TS Metobau durch die neue Transformatorenstation TS 
Althau einen Verpflichtungskredit von brutto CHF 276'000.00 (exkl. MwSt.). 
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